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lassung in Anspruch genommen werden, es sei denn, daß er 
überwiegend Wiederverkäufer oder gewerbliche Verbraucher 
beliefert und die Voraussetzungen des Absatzes 1 Nr. 2 oder 
Nr. 3 erfüllt.

§6b
Wer im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbe

werbs an letzte Verbraucher Berechtigungsscheine, Ausweise 
oder sonstige Bescheinigungen zum Bezug von Waren ausgibt 
oder gegen Vorlage solcher Bescheinigungen Waren verkauft, 
kann auf Unterlassung in Anspruch genommen werden, es 
sei denn, daß die Bescheinigungen nur zu einem einmaligen 
Einkauf berechtigen und für jeden Einkauf einzeln ausgege
ben werden.

§ 6c
Wer es im geschäftlichen Verkehr selbst oder durch andere 

unternimmt, Nichtkaufleute zur Abnahme von Waren, ge
werblichen Leistungen oder Rechten durch das Versprechen 
zu veranlassen, ihnen besondere Vorteile für den Fall zu ge
währen, daß sie andere zum Abschluß gleichartiger Geschäfte 
veranlassen, denen ihrerseits nach der Art dieser Werbung 
derartige Vorteile für eine entsprechende Werbung weiterer 
Abnehmer gewährt werden sollen, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Nichtkauf
leuten im Sinne des Satzes 1 stehen Personen gleich, deren 
Gewerbebetrieb nach Art oder Umfang einen in kaufmänni
scher Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb nicht erfordert.

§6d
(1) Wer im geschäftlichen Verkehr mit dem letzten Verbrau

cher in öffentlichen Bekanntmachungen oder in Mitteilungen, 
die für einen größeren Kreis von Personen bestimmt sind,

1. die Abgabe einzelner aus dem gesamten Angebot hervor
gehobener Waren je Kunde mengenmäßig beschränkt 
oder an Wiederverkäufer ausschließt oder

2. den Anschein eines besonders günstigen Angebots durch 
Preisangaben oder blickfangmäßig herausgestellte son
stige Angaben über einzelne aus dem gesamten Angebot 
hervorgehobene Waren hervorruft, deren Abgabe er je 
Kunde mengenmäßig beschränkt oder an Wiederverkäu
fer ausschließt,

kann auf Unterlassung dieser Art der Werbung in Anspruch 
genommen werden.

(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn sich die Bekannt
machung oder Mitteilung ausschließlich an Personen richtet, 
die die Waren in ihrer selbständigen beruflichen oder gewerb
lichen oder in ihrer behördlichen oder dienstlichen Tätigkeit 
verwenden.

§ 6 e
(1) Wer im geschäftlichen Verkehr mit dem letzten Ver

braucher in öffentlichen Bekanntmachungen oder in Mittei
lungen, die für einen größeren Kreis von Personen bestimmt 
sind, die tatsächlich geforderten Preise für einzelne aus dem 
gesamten Angebot hervorgehobene Waren oder gewerbliche 
Leistungen höheren Preisen gegenüberstellt oder Preissen
kungen um einen bestimmten Betrag oder Vomhundertsatz 
ankündigt und dabei den Eindruck erweckt, daß er die höhe
ren Preise früher gefordert hat, kann auf Unterlassung in 
Anspruch genommen werden.

(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden
1. auf Preisauszeichnungen, die nicht blickfangmäßig her

ausgestellt werden,
2. wenn ohne blickfangmäßige Herausstellung auf einen 

höheren Preis Bezug genommen wird, der in einem frü
heren Katalog oder einem ähnlichen, das Angebot in 
einem Waren- oder Dienstleistungsbereich umfassenden 
Verkaufsprospekt enthalten ist,

3. wenn die Bekanntmachung oder Mitteilung sich aus
schließlich an Personen richtet, die die Waren oder ge
werblichen Leistungen in ihrer selbständigen beruflichen

oder gewerblichen oder in ihrer behördlichen oder dienst
lichen Tätigkeit verwenden.

§7
(1) Wer Verkaufsveranstaltungen im Einzelhandel, die 

außerhalb des regelmäßigen Geschäftsverkehrs stattfinden, 
der Beschleunigung des Warenabsatzes dienen und den Ein
druck der Gewährung besonderer Kaufvorteile hervorrufen 
(Sonderveranstaltungen), ankündigt oder durchführt, kann 
auf Unterlassung in Anspruch genommen werden.

(2) Eine Sonderveranstaltung im Sinne des Absatzes 1 liegt 
nicht vor, wenn einzelne nach Güte oder Preis gekennzeich
nete Waren ohne zeitliche Begrenzung angeboten werden und 
diese Angebote sich in den regelmäßigen Geschäftsbetrieb 
des Unternehmens einfügen (Sonderangebote).

(3) Absatz 1 ist nicht anzuwenden auf Sonderveranstaltun
gen für die Dauer von zwölf Werktagen

1. beginnend am letzten Montag im Januar und am letzten 
Montag im Juli, in denen Textilien, Bekleidungsgegen
stände, Schuhwaren, Lederwaren oder Sportartikel zum 
Verkauf gestellt werden (Winter- und Sommerschlußver
käufe),

2. zur Feier des Bestehens eines Unternehmens im selben 
Geschäftszweig nach Ablauf von jeweils 25 Jahren (Jubi
läumsverkäufe).

§ 8
(1) Ist die Räumung eines vorhandenen Warenvorrats

1. infolge eines Schadens, der durch Feuer, Wasser, Sturm 
oder ein vom Veranstalter nicht zu vertretendes vergleich
bares Ereignis verursacht wurde oder

2. vor Durchführung eines nach den baurechtlichen Vor
schriften anzeige- oder genehmigungspflichtigen Umbau
vorhabens

den Umständen nach unvermeidlich (Räumungszwangslage), 
so können, soweit dies zur Behebung der Räumungszwangs
lage erforderlich ist, Räumungsverkäufe auch außerhalb der 
Zeiträume des § 7 Abs. 3 für die Dauer von höchstens zwölf 
Werktagen durchgeführt werden. Bei der Ankündigung eines 
Räumungsverkaufs nach Satz 1 ist der Anlaß für die Räumung 
des Warenvorrats anzugeben.

(2) Räumungsverkäufe wegen Aufgabe des gesamten Ge
schäftsbetriebs können auch außerhalb der Zeiträume des § 7 
Abs. 3 für die Dauer von höchstens 24 Werktagen durchge
führt werden, wenn der Veranstalter mindestens drei Jahre 
vor Beginn keinen Räumungsverkauf wegen Aufgabe eines 
Geschäftsbetriebs gleicher Art durchgeführt hat, es sei denn, 
daß besondere Umstände vorliegen, die einen Räumungs
verkauf vor Ablauf dieser Frist rechtfertigen. Absatz 1 Satz 2 
ist entsprechend anzuwenden.

(3) Räumungsverkäufe nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 sind spä
testens eine Woche, Räumungsverkäufe nach Absatz 1 Satz 1 
Nr. 2 und nach Absatz 2 spätestens zwei Wochen vor ihrer 
erstmaligen Ankündigung bei der zuständigen amtlichen Be
rufsvertretung von Handel, Handwerk und Industrie anzu
zeigen. Die Anzeige muß enthalten:
1. den Grund des Räumungsverkaufs,
2. den Beginn und das Ende sowie den Ort des Räumungs

verkaufs,
3. Art, Beschaffenheit und Menge der zu räumenden Wa

ren,
4. im Falle eines Räumungsverkaufs nach Absatz 1 Nr. 2 

die Bezeichnung der Verkaufsfläche, die von der Bau
maßnahme betroffen ist,

5. im Falle eines Räumungsverkaufs nach Absatz 2 die 
Dauer der Führung des Geschäftsbetriebs.

Der Anzeige sind Belege für die den Grund des Räumungs
verkaufs bildenden Tatsachen beizufügen, im Falle eines Räu
mungsverkaufs nach Absatz 1 Nr. 2 auch eine Bestätigung der 
Baubehörde über die Zulässigkeit des Bauvorhabens.

(4) Zur Nachprüfung der Angaben sind die amtlichen Be
rufsvertretungen von Handel, Handwerk und Industrie sowie


